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Zitat

Original von schmonzette
Meine Studienordnung (NRW, Köln) gibt keine Informationen darüber.

Ist das Vermutung oder Tatsache, dass die Prüfungsleistung ungenügend ist?

Ich rate jedenfalls dazu, dass du dich zeitnah mit dem Prüfungsamt in Verbindung setzt, das ist
die Behörde, die für die Staatsexamensprüfung an deiner Universität zuständig ist.
Telefonnummern bekommst du mit Sicherheit in deinem Institutssekretariat. Das Prüfungsamt
weiß in der Regel sehr viel besser und verlässlicher über Prüfungsvorschriften bescheid als die
Professoren und Dozenten - dort wird man dir sagen, wass ein "ungenügend" bedeutet und was
das für Konsequenzen für dein Prüfungsverfahren hat.

Nele
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